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DieVerbesserung von Energieeffizienz und Energie-
einsparung ist zentrales Anliegen der Energiepolitik
der Bundesregierung. EinHauptaugenmerk liegt hier-
bei auf demGebäudebereich, in demnoch erhebliche
Energieeinsparungen realisiert werden können. Diese
Schwerpunktsetzungmacht das Integrierte Energie-
undKlimaprogrammder Bundesregierungdeutlich.
Mit einer Reihe von gesetzlichenMaßnahmenwird
dies unterstrichen. So setzen dieNovellierungder
Energieeinsparverordnung, die Einführungdes Ener-
gieausweises für bestehendeGebäude unddie erwei-
terten Finanzierungsmöglichkeiten für energetische
SanierungsmaßnahmenanWohngebäuden imRah-
mendesKfW-Programms „Effizient sanieren“ erheb-
liche Impulse für zusätzlicheBemühungen.DieBundes-
republik Deutschland stellt damit auch international
unter Beweis, dass sie auf demGebiet der Energieein-
sparung vorangeht.

Energieeinsparung ist jedochnichtalleinausPers-
pektive der Energie- undKlimaschutzpolitik sinnvoll.
Für den Einzelnen bedeutet gesparte Energie auch
eine fühlbare Kostenersparnis. Hier setzt das Förder-
programm„Vor-Ort-Beratung“ an: Eigentümer,Mieter
und Pächter vonWohngebäudenundWohnungen
werden von Experten dabei unterstützt, die in ihren
Gebäuden vorhandenen Energieeinsparpotenziale zu
findenund zunutzen. Eswerden ihnen individuelle
Maßnahmenpakete vorgeschlagen,mit denen sie den
Energieverbrauch verringern können. Ob es dabei um
dieModernisierungderHeizungsanlage, der Fenster
oder dieDämmungder Fassade geht – dieWirtschaft-
lichkeit derMaßnahmen zu berechnen ist Teil der
Beratungund zeigt, wann sich die Investitionen
bezahltmachen.
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Das Bundesministerium fürWirtschaft
und Technologie istmit demaudit
berufundfamilie® für seine familien-
freundliche Personalpolitik ausgezeich-
networden. Das Zertifikatwird von der
berufundfamilie gGmbH, einer Initiative
der GemeinnützigenHertie-Stiftung,
verliehen.



EineVor-Ort-Beratung bietet sich insbesondere dann
an,wenn Sie ohnehin einenGebäudeenergieausweis
erstellen lassenwollen, der selbst nicht gefördertwer-
den kann. Sprechen Sie diesbezüglichmit IhremEner-
gieberater.

Wer wird gefördert?
Eine Energiesparberatung vorOrt könnengrundsätz-
lich alle Gebäude- undWohnungseigentümer/-innen
inAnspruchnehmen, sofern sich die Beratung auf das
gesamteGebäude bezieht. Die Letztgenannten aller-
dings nur dann,wenn sichergestellt ist, dass die zu
einer ordnungsgemäßen Beratung erforderlichen
Daten über den Zustand derHeizungsanlage unddie
bauliche Beschaffenheit desGebäudes erhobenwer-
den können.Mieter/-innen oder Pächter/-innen eines
Gebäudes können eine Beratung ebenfalls inAnspruch
nehmen, sofern sie die schriftliche Erlaubnis des Eigen-
tümers erhalten haben.

Die Beratungsempfänger könnennatürliche oder
juristische Personen sein. Auch rechtlich selbständige

Förderungsvoraussetzungen fürGebäude:
3 Siemüssen sich imGebiet der BundesrepublikDeutsch-

landbefinden.
3 Bis zum31.12.1994muss der Bauantraggestellt oder die

Bauanzeigeerstattetworden sein.
3 Mindestens 50Prozent derGebäudeflächemüssenderzeit

zuWohnzweckengenutztwerdenoder dasGebäudemuss
ursprünglich alsWohngebäudegeplant underrichtet
worden sein.
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Energiesparberatung vor Ort:
ein lohnendes Angebot

Die Beratung zur sparsamenund rationellen Energie-
verwendung inWohngebäuden („Vor-Ort-Beratung“)
ist einewichtigeHilfe für alleHaus- undWohnungs-
eigentümer/-innen, die bereit sind, für Energieeinspa-
rungundUmweltschutz Geld insbesondere inWärme-
dämmung, die ErneuerungderWarmwasserbereitung,
denAustausch ihrerHeizungsanlage und inAnlagen
zurNutzung erneuerbarer Energien zu investieren.

Was wird gefördert?

Gefördertwird eineVor-Ort-Beratung, die sich um-
fassend auf den baulichenWärmeschutz, dieWärme-
erzeugungund -verteilung sowie dieWarmwasserbe-
reitungundNutzung erneuerbarer Energien bezieht
unddiedurcheinenbesondersqualifizierten Ingenieur/
eine besonders qualifizierte Ingenieurin oder einen
Gebäudeenergieberater/eineGebäudeenergieberate-
rin (HWK) vorgenommenwird.

Informationen zu Energieberatern, die in Ihrer
Region eine „Vor-Ort-Beratung“ vornehmen können,
finden Sie auf den Internetseiten des Bundesamtes
fürWirtschaft undAusfuhrkontrolle (BAFA),
www.bafa.de unter „Energie“/„Energiesparberatung“.
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Für die Integration von zusätzlichenHinweisen
zur Stromeinsparungwird ein Bonus von 50 Euro
gezahlt.

Es können auch separate Thermografiegutachten
oder die zusätzliche Integration von thermografischen
Untersuchungsergebnissen in denVor-Ort-Beratungs-
bericht gefördertwerden. Auch thermografischeUn-
tersuchungenwerden gefördert. Als Teil der Vor-Ort-
Beratungmit bis zu 100 Euro zusätzlich, als separates
Gutachtenmit 150 Euro, jedoch höchstens 50Prozent
der Kosten.

Die drei Phasen der
Energiesparberatung vor Ort

Der Berater/Die Beraterin schließtmit Ihnen einenVer-
trag, in demdie drei Phasender Beratung festgeschrie-
ben sind. In diesemverpflichtet sich der Berater,

3 den Ist-Zustand des Gebäudes bzw. derWohnung
anOrt und Stelle zu erfassen, insbesondere der
bautechnischenund -physikalischen sowie
heizungstechnischenGegebenheiten,

3 einenumfassenden schriftlichen Beratungs-
bericht zu erstellen,

3 die aufgezeigtenMaßnahmen zur Energie- und
Heizkosten-Ersparnismit Ihnenmündlich zu
erörtern.

UnternehmendergewerblichenWirtschaft (einschließ-
lich derWohnungswirtschaft) unddesAgrarbereichs
können beratenwerden, sofern ihreUmsätze im
Geschäftsjahr vor der Antragstellung dieHöhe von
50Mio. Euro oder eine Bilanzsumme von 43Mio. Euro
bei Gewerbebetrieben respektive eineMio. Euro bei
Agrarbetriebennicht überschritten haben.

Beratenwerden können ferner alle Einrichtun-
gen, die gemeinnützige,mildtätige oder kirchliche
Zwecke verfolgen.

Ausgeschlossenvonder Förderung sindalle Unter-
nehmen, andenen juristischePersonendesöffentlichen
RechtsmitMehrheit beteiligt sind.

Ausgeschlossen sind vonder Förderung auch alle
Objekte, die in den letzten acht Jahren bereits Gegen-
stand einer nach diesen RichtliniengefördertenVor-
Ort-Beratungzur sparsamenund rationellen Energie-
verwendungwaren.

Die Kosten der Vor-Ort-Beratung

Eine detaillierte und arbeitsaufwändige Beratung
durch hochqualifizierte Spezialisten/Spezialistinnen
gibt es nicht umsonst. Da eine vernünftige und spar-
same Energieverwendung aber auch imgesamtgesell-
schaftlichen Interesse liegt, beteiligt sich der Staatmit
einemFestbetrag an den Beratungskosten.

Der Zuschuss zur Vor-Ort-Beratungwird alsnicht
rückzahlbarer Festbetragandenantragstellenden
Berater als Projektförderung ausgezahlt.

Er beträgt 300 Euro für Ein- und Zweifamilienhäu-
ser sowie 360 Euro fürWohnhäusermitmindestens
dreiWohneinheiten, höchstens jedoch 50Prozent der
Beratungskosten.
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Diewärmeschutztechnische Einstufungder Ge-
bäudehülle ist wichtig für die genaue Ermittlung des
Wärmebedarfs. Sie bildet die Grundlage für eine diffe-
renzierte, auchTeilflächenberücksichtigendeAuswahl
der zu empfehlenden Energiespar-Maßnahmen.

Fernermuss der Berater/die Beraterin genaue
Angabenüber das Volumendes Gebäudesmachen.
Diese Angabendienen dazu, den Lüftungswärme-
Bedarf desHauses zu ermitteln.

Dabei sind auch offensichtliche unkontrollierte
Lüftungswärmeverluste (z.B. durch undichte Fenster,
Türen, Dächer (ausgebaut), Verbrennungsluftversor-
gung vonKachel- oder Kaminöfen aus beheizten Räu-
menusw.) zu erfassen und auszuweisen.

Schließlichmuss der Berater/die Beraterin noch
den Ist-Zustand derHeizungsanlageerfassen.Dazu
gehörennebendenGrunddatenderAnlage (Typ,Nenn-
Leistung,Wirkungsgrad usw.) die Daten über den
Wärme-Erzeuger (mindestens entsprechend Schorn-
steinfeger-Protokoll) sowie genaueAngabenüber die
bisherigen Energie-Verbräuche, den Zustand der Ab-
gasanlage unddes Verteilnetzes, sowie offensichtliche
Schwachstellen imgesamtenHeizungssystem inklu-
sive Steuer- undRegelungstechnik.

Phase 2: Der Beratungsbericht
Nachder Analyse des Ist-Zustands fertigt der Berater
einen schriftlichen Beratungsbericht an, der folgende
Punkte enthält:

3 DieGrunddaten des Gebäudes,
3 den energetischen Ist-Zustand vonGebäude und

Heizungsanlage,
3 die energetischen Schwachstellen,
3 dieWarmwasserbereitung,

Als Beratungsempfänger verpflichten Sie sich,
demBerater, soweit vorhanden, die kompletten Bau-
genehmigungsunterlagen sowie alle Ausführungs-
Zeichnungen zurVerfügung zu stellen.

Phase 1: Die Erhebung des Ist-Zustandes
Aufgabe des Beraters/der Beraterin ist es, den energie-
technischen Ist-Zustand sowohl des Gebäudes als auch
derHeizungsanlage darzustellen und auszuwerten.

Zweck der Erhebung ist es, alle energetischen
Schwachstellen anGebäudehülle undHeizungsanlage
aufzuspüren und aufzulisten.

Zunächst notiert der Berater/die Beraterin die all-
gemeinenGebäude-Daten: Haustyp undBaujahr, Zahl
derWohneinheiten, Größe der beheizbarenWohn-
fläche.

Dannmuss er die Gebäudewärmetechnisch ein-
stufen, und zwar getrennt für Außenwandflächen,
Dachflächen, Fensterflächen, Außenflächen beheizter
Dach- undKellerräume, Innenwände zuunbeheizten
Gebäudebereichen, offensichtlicheWärmebrücken
(Balkonplatte, Rolladen-Kästen, Heizkörper-Nischen,
Gebäudeeckenusw.).
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3 Vorschläge zu Energiespar-Maßnahmen (min-
destens zwei, jeweilsmit Angabe der Kosten, evtl.
unter Berücksichtigung von Eigenleistungen),

3 Möglichkeit zumEinsatz erneuerbarer Energien,
3 einenVergleichdes Energiebedarfs im Ist-Zustand

mit demEnergiebedarf nachDurchführungder
vorgeschlagenen Energiespar-Maßnahmen,

3 einenVergleich der Schadstoff-Emissionsraten
(vor allem vonKohlendioxid und Stickstoffoxid)
im Ist-Zustandmit den Emissionsraten nach
Durchführungder vorgeschlagenen Energiespar-
Maßnahmen,

3 dieWirtschaftlichkeit der vorgeschlagenen Ener-
giespar-Maßnahmen in nachvollziehbarer Form,
so dass Sie später dieWirtschaftlichkeits-
berechnung selbständig an aktuelle Preisent-
wicklungen anpassen können,

3 einen differenzierten Tabellenteilmit Darstel-
lung derwichtigsten Ergebnisse derDatenerhe-
bungundderenAuswertung sowie

3 eine allgemeinverständliche Zusammenfassung
derwichtigsten Ergebnisse (Empfehlungen).

Phase 3: Das persönliche Beratungsgespräch
Zuden vertraglichenPflichtendes Beraters/der Berate-
ringehört es, demBeratungsempfänger, also Ihnen,den
Beratungsbericht auszuhändigenundden Inhalt in
einempersönlichenAbschlussgespräch zubesprechen.

Bei diesemGespräch geht es vor allemdarum, die
vorgeschlagenen Energiespar-Maßnahmen imEinzel-
nen zu erörtern.

1. Der Beratungsberichtmuss anbieterunabhängig sein.
2. Allen vorgeschlagenenMaßnahmenmüssen die aner-
kannten Regeln der Technik zugrunde liegen.

Aufgabe des Beraters/der Beraterin ist es zumBei-
spiel, Ihnen konkrete Tipps zu geben,wie Sie die Vor-
schläge ambesten (und kostengünstigsten) umsetzen
können. Der Berater soll Sie auch auf Förderprogram-
me aufmerksammachenund Ihnendie entsprechen-
denAnsprechpartner benennen.

Ferner soll er/sie ausführlich auf Ihre Fragen einge-
henund Ihnen behilflich sein, wenn Sie zumBeispiel
eineErweiterungdesMaßnahmen-Katalogswünschen.

Dazu sollte IhnennachMöglichkeit derBericht vor
dempersönlichenGespräch zur Verfügunggestellt
werden.

Anträge und Verfahren

DenAntrag auf einen Zuschuss zur Vor-Ort-Beratung
unddieAbwicklungübernimmtderBerater/die Berate-
rin. Er reicht vorBeginnderBeratungdenAntragonline
beimBundesamt fürWirtschaft undAusfuhrkontrolle
(BAFA) in Eschborn ein. Dortwird imRahmender ver-
fügbarenHaushaltsmittelüberdenAntragentschieden.

Das ausführliche Verfahren können Sie der am
30. April 2008 imBAnz. Nr. 66 veröffentlichten Richt-
linie entnehmen bzw. in der Förderdatenbank des
BMWiunterwww.bmwi.de oder beimBAFAunter
www.bafa.de einsehen.

Förderanträge sind vor Beratungsbeginn ausschließlich
online unter
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/energiesparberatung
an das Bundesamt fürWirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu
richten.

Auskünfte erhalten Sie unter:
Tel. 06196 908-880
Technische Fragen: 06196 908-211
Fax: 06196 908-800
E-Mail: energiesparberatung@bafa.bund.de
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DieseDruckschriftwird imRahmenderÖffentlichkeitsarbeitdesBundesminis-
teriums fürWirtschaft und Technologie herausgegeben. Sie wird kostenlos
abgegebenund ist nicht zumVerkauf bestimmt. Sie darfweder vonParteien
noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes
zumZweckederWahlwerbungverwendetwerden.Missbräuchlich ist insbe-
sondere die Verteilung aufWahlveranstaltungen, an Informationsständen
der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipoliti-
scher Informationen oderWerbemittel. Untersagt ist gleichfalls dieWeiter-
gabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann,
aufwelchemWegund inwelcherAnzahl diese Schrift demEmpfänger zuge-
gangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einerWahl nicht in einer
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Bundesregierung zu-
gunsten einzelner politischer Gruppen verstandenwerden könnte.


